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A.  Einleitung
A.  Einleitung

Der Zeuge kann zweifellos als das wichtigste Beweismittel bezeichnet wer­
den.1 Neben dem unmittelbaren Zeugen sind auch mittelbare Zeugen von Bedeu­
tung. Diese sog. Zeugen vom Hörensagen kommen zwar auch im Zivilverfahren2 
oder Verwaltungsprozess3 vor, sie spielen aber vor allem im Strafverfahren eine 
besondere Rolle. 

Die Strafprozessordnung kennt vier Beweismittel: den Zeugenbeweis, §§ 48 ff. 
StPO, und den Sachverständigenbeweis als persönliche Beweismittel sowie den 
Augenscheinsbeweis, §§ 72  ff. StPO, und Urkunden und andere Schriftstücke, 
§§ 249 ff. StPO, als sachliche Beweismittel. Darüber hinaus sind die Aussagen 
des Beschuldigten4 und des Mitbeschuldigten5 als Beweismittel im weiteren Sin­
ne6 zu klassifizieren. Unter diesen Beweismitteln nimmt der Zeuge vom Hören­
sagen eine Sonderstellung ein: Auf den ersten Blick scheint dieses Beweismittel 
eine Untergruppe des Zeugenbeweises darzustellen, das in der Strafprozessord­
nung selbst keine ausdrückliche Regelung erfahren hat. Es stellt sich aber die Fra­
ge, was genau unter einem Zeugen vom Hörensagen zu verstehen ist und ob die­
ser ein nach der Strafprozessordnung zulässiges Beweismittel darstellt: Während 
getreu dem Sprichwort „Hörensagen ist halb gelogen“7 wohl nur die Unzuverläs­

1  BGHSt 32, 115, 127: „Der Zeugenbeweis ist eines der wichtigsten Beweismittel, das 
die Strafprozessordnung zur Wahrheitserforschung zur Verfügung stellt.“.

2  BGHZ 168, 79 84 (Zeuge vom Hörensagen bei der Vaterschaftsfeststellung): „Auch 
der Zeuge vom Hörensagen ist Zeuge, da er seine eigene konkrete Wahrnehmung bekun­
den soll. Zwar haftet dieser Art des Beweises eine besondere Unsicherheit an, die über die 
allgemeine Unzuverlässigkeit des Zeugenbeweises hinausgeht, so dass an die Beweiswür­
digung hohe Anforderungen zu stellen sind. Dies könnte es aber nicht rechtfertigen, ein 
solches Beweismittel als unzulässig anzusehen.“; BGH NJW-RR 1990, 1276 (Zeuge vom 
Hörensagen als „Indizienbeweis“ zum Unfallhergang); Huber, in: Musielak/Voit, ZPO, 
§ 373 Rn. 17.

3  BVerwG, Beschluss vom 08. 04. 2008 – 8 B 5.08 –, BeckRS 2008, 34378 (Zeuge vom 
Hörensagen zu Traumatisierungen als Abschiebungshindernis); vgl. auch BVerwG, Be­
schluss vom 17. 10. 2016 – 1 B 111.16 –, juris.

4  Vgl. §§ 136, 163a Abs. 1, 243 Abs. 3 StPO.
5  Vgl. z. B. § 251 Abs. 1 und 2 StPO.
6  Vgl. Beulke, Rn. 179 sowie Schmitt, in: Meyer-Goßner/Schmitt, Einl. Rn. 49.
7  Graf/Dietherr, S. 457 = VIII Nr. 523 und Schmidt-Wiegand, S. 183; bei Graf/Dietherr, 

S. 457 = VIII Nr. 530 und Schmidt-Wiegand, S. 183 f. steht auch das Sprichwort: „Die Au­
gen glauben sich selbst, die Ohren anderen Leuten.“; siehe auch Graf/Dietherr, S. 464: Das 
Zeugnis hat nur dann Beweiskraft, wenn es auf „eigner Wahrnehmung beruht; noch so 



18 A.  Einleitung

sigkeit des Zeugen vom Hörensagen bzw. dessen zweifelhafter Beweiswert unbe­
stritten ist, gehen die Ansichten bezüglich der Zulässigkeit dieses Beweismittels 
in verschiedenen Rechtsordnungen seit Jahrhunderten8 auseinander. Schon der 
römische Dichter Titus Plautus soll mehr als 200 Jahre v. Chr. „Besser einer vom 
Sehen, als vom Hören zehn“9 gesagt und damit deutliche Bedenken gegen dieses 
Beweismittel geäußert haben. In der Constitutio Criminalis Carolina (CCC) aus 
dem Jahre 1532 war beispielsweise ausdrücklich geregelt, dass der Angeklagte, 
sofern kein Geständnis vorlag, nur aufgrund der Aussagen von zwei „genugsa­
men“, also unmittelbaren Zeugen verurteilt werden konnte. Denn neben Art. 23 
CCC ergab sich insbesondere aus Art. 65 CCC, dass Zeugen vom Hörensagen 
ausgeschlossen waren, da Zeugen „von jrem selbs eygen waren wissen“ aussagen 
sollten und es nicht für „gnugsam“ gehalten wurde, wenn sie „vonn frembden 
hören sagen würden.“10 Dementsprechend galt lange der Grundsatz „Zeuge vom 
Hörensagen gilt im Rechte nicht.“11

Ein gravierender Unterschied besteht heutzutage vor allem zwischen der deut­
schen und der US-amerikanischen Rechtsordnung. Kaum ein anderes Prinzip be­
schäftigt die US-amerikanische Rechtswissenschaft so sehr wie die hearsay rule, 
die in Article VIII der Federal Rules of Evidence12 (801 – 807) eine gesetzliche 
Regelung erfahren hat und die in Büchern zum Beweisrecht (evidence) ca. 20 bis 
40 Prozent13 des Inhalts ausmacht. Das Prinzip ist – wenngleich es auf den ersten 
Blick einfach erscheinen mag und sogar juristischen Laien bekannt ist, dass hear­
say eigentlich unzulässig ist – recht komplex. 

viele Zeugen vom Hörensagen vermöchten erst ein Gerücht zu begründen, keinen Beweis, 
denn Hörensagen ist halb gelogen, was aber die Augen sehen, betrügt das Herz nicht.“; 
siehe zu Sprichwörtern auch die Übersicht bei Schaefer, S. 66.

8  Siehe zur historischen Entwicklung des Zeugen vom Hörensagen im deutschen 
Recht Geppert, Unmittelbarkeit, S. 7 ff.; Heissler, S. 12 ff.; Joachim, S. 60 ff.; Sprang, 
S. 17 ff.

9  Graf/Dietherr, S. 457 = VIII Nr. 525 m. w. N.; Schaefer, S. 66. 
10  Geppert, Jura 2015, 143, 152; näher dazu ders., Unmittelbarkeit, S.  14  ff., 19; 

Art. 65 CCC: „Item die zeugen sollen sagen, von jrem selbs eygen waren wissen, mit an­
zeygung jres wissen gründtlicher vrsach. So sie aber vonn frembden hören sagen würden, 
das soll nit gnugsam geacht werden“.

11  Graf/Dietherr, S. 457 = VIII Nr. 522; Schmidt-Wiegand, S. 184 jeweils m. w. N.
12  Die Federal Rules of Evidence wurden nach einem fast siebenjährigen Entwick­

lungsprozess 1975 vom Kongress als Gesetz erlassen und sind seitdem nicht wesentlich 
verändert worden. Im Dezember 2011 wurden die Regeln lediglich umgeschrieben, um sie 
leichter verständlich zu machen. Siehe zur Gesetzgebungs- und Entwicklungsgeschichte 
Fishman, Hearsay, S. 5.

13  Beispielsweise befassen sich Mueller/Kirkpatrick auf 350 der 1206 Seiten und Mer-
ritt/Simmons auf 312 von 941 Seiten (ohne Appendix) mit hearsay.
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Im US-amerikanischen Recht wird die Unzulässigkeit des Zeugen vom Hö­
rensagen in erster Linie mit dessen Unzuverlässigkeit begründet, denn auch hier 
soll – wie im deutschen Strafverfahren – die Ermittlung der materiellen Wahrheit 
das oberste Ziel sein: Alle Beweisregeln würden auf die Wahrheit abzielen14, was 
an verschiedenen Stellen im Gesetz auch deutlich werde15. Ein so unzuverlässiges 
Beweismittel wie der Zeuge vom Hörensagen könne allerdings nichts zur Wahr­
heitsfindung beitragen16, weshalb dessen Unzulässigkeit ausdrücklich in Fed. R. 
Evid. 802 normiert sei. In den darauf folgenden Regelungen werden allerdings 
zahlreiche Ausnahmen von diesem Grundsatz gemacht. Schon um die Frage, ob 
es sich bei einem Beweismittel um hearsay evidence handelt, wird von den Par­
teien oft ein erbitterter Streit geführt und für den Fall, dass dies bejaht wird, ist 
ebenso umstritten, ob eine der vielen Ausnahmen einschlägig ist. 

Im Gegensatz zum US-amerikanischen Recht, für das die hearsay rule ge­
nau festlegt, welche Beweismittel zulässig und welche unzulässig sind, gibt es 
im deutschen Recht keine gesetzliche Regelung, die sich mit der Problematik 
der mittelbaren Beweisführung befasst und den Zeugen vom Hörensagen aus-
drücklich zulässt oder ausschließt. Im deutschen Recht stellt der Zeuge vom Hö­
rensagen – trotz aller mit ihm verbundenen rechtlichen und auch tatsächlichen 
Probleme – nach herrschender Meinung ein zulässiges Beweismittel dar; diese 
mit dem Hörensagenbeweis verbundenen Probleme werden im Ergebnis über die 
Beweiswürdigung gelöst. 

Beide Rechtsordnungen haben das Ziel, unzuverlässige Beweismittel grund­
sätzlich auszuschließen bzw. eine Verurteilung nicht (ausschließlich) auf unzu­
verlässige Beweismittel zu stützen und somit im Strafprozess zu gerechten Ur­
teilen zu gelangen. Die zentrale Frage ist, ob dieses Ziel durch die auf den ersten 
Blick sehr strenge hearsay rule besser erreicht werden kann und ob auch für das 
deutsche Recht eine dezidierte gesetzliche Regelung wünschenswert ist, um mög­
liche Unklarheiten zu beseitigen. 

Im deutschen Recht wird der Zeuge vom Hörensagen oft im Zusammenhang 
mit dem Unmittelbarkeitsgrundsatz thematisiert, doch die Frage, was überhaupt 
hierunter zu verstehen ist und welche Personen – nur Privatpersonen oder auch 

14  Fenner, Hearsay Rule, S. 4: „All of the rules of evidence (…) are aimed at the same 
single target: the Truth“.

15  Fenner, Hearsay Rule, S. 4, nennt dazu beispielsweise Fed. R. Evid. 403, die fol­
gendermaßen lautet: „The court may exclude relevant evidence if its probative value is 
substantially outweighed by a danger of one or more of the following: unfair prejudice, 
confusing the issues, misleading the jury, undue delay, wasting time, or needlessly present­
ing cumulative evidence“.

16  Fenner, Hearsay Rule, S. 5: „(…) the objective of the hearsay rule is Truth; it is about 
keeping out evidence that categorically is so unreliable that it does not help us find the 
truth“.




